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S T A T U T E N  

des Vereins 

Österreichische Gesellschaft für  
Nachhaltige Immobilienwirtschaft 

§ 1 Name und Sitz 

Der Name des Vereins heißt „Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobili-

enwirtschaft“ (kurz: ÖGNI, international: Austrian Sustainable Building Council) und 

hat seinen Sitz in Wien mit der ZVR-Zahl 017278102. Seine Tätigkeit erstreckt sich auf 

das gesamte Bundesgebiet der Republik Österreich.  

§ 2 Zweck 

Der Verein verfolgt einen ideellen Zweck, seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet 

und soll dem Gemeinnutzen dienen. Der Verein bezweckt die Durchsetzung der Nach-

haltigkeit in der Immobilienwirtschaft in all ihren Ausprägungen.  

§ 3 Tätigkeiten und Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

(1) Der Vereinszweck wird durch die in den Abs. (2) und (3) angeführten Tätigkeiten 

und ideellen und materiellen Mitteln erreicht werden. 

(2) Als Tätigkeiten werden ausgeübt  

• die Entwicklung von (internationalen) Zertifizierungssystemen für Ge-

bäude; 

• die Erarbeitung und Herausgabe von Leitfäden, Kodizes und Arbeitshil-

fen; 

• die Bereitstellung von Informationen im Sinne des Open Source-Ansat-

zes und die (kostenlose) Unterstützung bei der Implementierung; 

• die Veranstaltung von (internationalen) Events und Konferenzen sowie 

die Mitwirkung bei Events und Konferenzen anderer Veranstalter; 

• die Konzeption und Umsetzung von (internationalen) Aus- und Weiter-

bildungsaktivitäten; 

• die Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying zur Steigerung des Bewusst-

seins für Fragen und Lösungen der Nachhaltigkeit in der Bau- und Im-

mobilienwirtschaft; 
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• die Veröffentlichung von Erkenntnissen, Praxiserfahrungen bzw. reali-

sierten Projekten, welche die positive Auswirkung auf Klimaschutz, 

Ressourcenschonung, Gesundheit, Qualitäts- und Effizienzsteigerung 

sowie Wirtschaft und Arbeitsmarkt zeigen; 

• die Förderung und Durchführung von wissenschaftlichen Studien und 

Arbeiten, die sich mit den Themen des Vereinszwecks, insbesondere 

des nachhaltigen Bauens und Bewirtschaftens von Immobilien, der 

Baustoffe, der Immobilienbewertung und -finanzierung, den Prozessen 

innerhalb eines Unternehmens sowie der Wertschöpfungskette in der 

Bau- und Immobilienwirtschaft etc., beispielsweise in Form von For-

schungsaufträgen, Stipendien und Preisen; 

• die Beteiligung an Gesellschaften (Personen- und Kapitalgesellschaf-

ten) in Österreich sowie im Ausland; 

• die internationale Vernetzung und Zusammenarbeit mit verwandten 

Einrichtungen in anderen Ländern, insbesondere die aktive Mitarbeit im 

„World Green Building Council“ (WGBC). 

(3) Die erforderlichen materiellen und ideellen Mittel werden aufgebracht durch 

• Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge; 

• Beteiligung an Gesellschaften (Personen und Kapitalgesellschaften) in 

Österreich sowie im Ausland; 

• Erträgnisse aus Veranstaltungen; 

• Entgelte für die Durchführung von Zertifizierungen; 

• Spenden; 

• Erbschaften, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen (Teilmitgliedschaft), Perso-

nengesellschaften mit Rechtsfähigkeit und juristische Personen sein. 

(2)  Die Mitglieder werden in ordentliche Mitglieder und außerordentliche Mitglieder 

eingeteilt. 

(3) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet die Geschäftsstelle, im Auftrag 

des Präsidiums. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert wer-

den. 
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(4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch die Generalversammlung. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, durch Ausschluss oder durch Tod einer 

natürlichen Person und durch den Verlust der Rechtspersönlichkeit bei Personen-

gesellschaften und juristischen Personen. 

(2) Der Austritt kann nur zum 31.12. eines jeden Jahres erklärt werden, wobei der 

Austritt gegenüber der Geschäftsstelle, die im Auftrag des Präsidiums handelt, 

spätestens sechs Monate vor dem Jahresende zu erklären ist. Für die Rechtzei-

tigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich. Wird der Austritt verspätet er-

klärt, scheidet das Mitglied erst zum nächsten Austrittstermin aus. 

(3) Die Geschäftsstelle, die im Auftrag des Präsidiums handelt, kann ein Mitglied aus-

schließen, wenn es trotz schriftlicher Mahnung unter Setzung einer Nachfrist von 

einem Monat mit Zahlungen im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung be-

steht unabhängig von der Mitgliedschaft zum Verein weiter.  

(4) Das Präsidium kann ein Mitglied ausschließen, wenn es gegen Pflichten aus dem 

Vereinsverhältnis verstößt oder ein Verhalten setzt, das dem Vereinszweck wi-

derspricht.  

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. (4) genannten 

Gründen von der Generalversammlung über Antrag des Präsidiums beschlossen 

werden. 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder gem. § 4 sind berechtigt, alle Dienstleistungen des Vereines in An-

spruch zu nehmen, an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Ein-

richtungen des Vereins zu nutzen. Details zu den Rechten der Mitglieder werden 

vom Präsidium in der Gebührenordnung veröffentlicht. 

(2) Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive Wahlrecht stehen 

allen Mitgliedern gem. § 4 zu; das passive Wahlrecht für das Präsidium haben nur 

ordentliche Mitglieder. 

(3) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Präsidium die Ausfolgung der Statuten zu ver-

langen. 

(4) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Präsidium die Einberufung einer 

Generalversammlung verlangen. 
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(5) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung von der Geschäftsstelle, die im 

Auftrag des Präsidiums handelt, über die Tätigkeiten und die finanzielle Gebarung 

des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies un-

ter Angabe von Gründen verlangt, hat die Geschäftsstelle, im Auftrag des Präsi-

diums, den betreffenden Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen 

vier Wochen schriftlich mitzuteilen. 

(6) Die Mitglieder sind vom Präsidium über den geprüften Rechnungsabschluss 

(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, 

sind die Rechnungsprüfer einzubinden. 

(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu för-

dern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen geschmälert und / oder der 

Zweck des Vereins vereitelt werden könnte. Sie haben die Statuten und die Be-

schlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und außerordentlichen 

Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der Ge-

neralversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet. 

§ 7 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind 

• die Generalversammlung (§§ 8 und 9),  

• das Präsidium (§§ 10 und 11),  

• die Rechnungsprüfer (§ 12),  

• der Fachausschuss (§ 13),  

• der Zertifizierungsausschuss (§ 14),  

• der Ausbildungsausschuss (§ 15), 

• die ÖGNI Botschafter (§ 16), 

• die Expertenkreise und Arbeitsgruppen (§ 17), 

• die Geschäftsstelle (§ 18),  

• das Schiedsgericht (§ 19), 

• der Gebarensprüfer/die Gebarensprüferin (§ 20). 
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§ 8 Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des VereinsG 

2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr statt. 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung hat 

• auf Beschluss des Präsidiums oder der ordentlichen Generalversamm-

lung, 

• auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder, 

• auf Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 20 Abs. 5 VereinsG 2002), 

 binnen 4 Wochen stattzufinden.  

(3) Alle Mitglieder sind sowohl zu den ordentlichen, wie auch zu den außerordentli-

chen Generalversammlungen mindestens zwei Wochen vor dem Termin schrift-

lich, per E-Mail (an die vom Mitglied bekanntgegebene E-Mail-Adresse) einzula-

den. Die Einberufung der Generalversammlung hat auch die Tagesordnung zu 

enthalten. Die Einberufung erfolgt durch das Präsidium oder im Fall des § 20 Abs. 

5 VereinsG 2002 durch die Rechnungsprüfer. 

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der 

Generalversammlung bei der Geschäftsstelle postalisch oder per E-Mail einzu-

bringen.  

(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung 

einer außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung in 

Verbindung mit Punkt 4 gefasst werden. 

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmbe-

rechtigt sind alle Mitglieder gem. § 4. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Über-

tragung des Stimmrechts auf ein anderes Vereinsmitglied ist zulässig. Die Stimm-

rechtsübertragung hat schriftlich zu erfolgen und ist von dem Mitglied, das sich 

auf die Stimmrechtsübertragung beruft, nachzuweisen.   

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit de-

nen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst wird, bedürfen 

einer qualifizierten Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen. 
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(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident/die Präsidentin, in 

dessen/deren Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r ver-

hindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende Vereinsmitglied den Vorsitz. 

§ 9 Aufgaben der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

• Wahl, Enthebung und Entlastung der Mitglieder des Präsidiums; 

• Wahl, Enthebung und Entlastung der Rechnungsprüfer; 

• Wahl und Enthebung der Mitglieder des Fachausschusses; 

• Wahl und Enthebung der Mitglieder des Zertifizierungsausschusses; 

• Wahl und Enthebung der Mitglieder des Ausbildungsausschusses; 

• Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des 

Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer; 

• Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und für außeror-

dentliche Mitglieder; 

• Ernennung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 

• Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen einem Mitglied des Präsidiums 

und des Vereines; 

• Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein auf-

gelöst wird; 

• Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung ste-

hende Fragen. 

§ 10 Präsidium  

(1) Das Präsidium wird gebildet aus  

• dem/der Präsident/Präsidentin,  

• einem oder mehreren Vize-Präsident(en)/Vize-Präsidentin(nen),  

• sowie weiteren Präsidiumsmitgliedern. 

(2) Die Arbeit im Präsidium ist ehrenamtlich. 

(3) Jedes einzelne Präsidiumsmitglied kann den Verein für sich allein nach außen 

vertreten und führt unter Zuhilfenahme der Geschäftsstelle die Geschäfte. Der 

Präsident/Die Präsidentin führt den Vorsitz im Präsidium und in der Generalver-

sammlung. 
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(4) Bei Gefahr im Verzug ist der Präsident/die Präsidentin berechtigt, auch in Ange-

legenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung fallen, unter 

eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis 

bedürfen diese Anordnungen der nachträglichen Genehmigung durch das zustän-

dige Vereinsorgan. 

(5) Der Präsident/die Präsidentin wird im Falle seiner/ihrer Verhinderung vom/von 

Vize-Präsidenten/der Vize-Präsidentin vertreten.  

(6) Rechtsgeschäfte zwischen Mitgliedern des Präsidiums und des Vereins bedürfen 

der Zustimmung der Generalversammlung. 

(7) Entscheidungen des Präsidenten/der Präsidentin werden nach Einbeziehung und 

Anhörung der Geschäftsstelle getroffen.  

 

§ 11 Aufgaben, Wahl, Funktionsdauer und Beschlussfassung des  

Präsidiums 

(1) Dem Präsidium obliegt die Leitung des Vereins. Es ist das „Leitungsorgan“ im 

Sinne des VereinsG 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die 

Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbe-

reich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 

• Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rech-

nungswesens mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen / Ausgaben und 

Führung eines Vermögensverzeichnisses als Mindesterfordernis; 

• Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des 

Rechnungsabschlusses sowie eines Nachhaltigkeitsberichtes; 

• Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern; 

• Entgegennahme von Austritten; 

• Ausschluss von Mitgliedern; 

• Enthebung von Mitgliedern des Fachausschusses; 

• Enthebung von Mitgliedern des Zertifizierungsausschusses; 

• Enthebung von Mitgliedern des Ausbildungsausschusses; 

• Konstituierung des Schiedsgerichtes. 

• Einsetzung und Enthebung von ÖGNI-Botschaftern, von Arbeitsgruppen, 

von Expertenkreisen, Gebarensprüfern (für die ÖGNI GmbH) etc.; 

• Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung; 
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• Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsge-

barung und den geprüften Rechnungsabschluss; 

• Nominierung der Aufsichtsräte, wenn diese bei Beteiligungen des Vereines 

vorgesehen sind; 

• Verwaltung des Vereinsvermögens; 

• Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen einem Mitglied eines Gre-

miums gem. § 12, 13, 14, 15, und 16 des Vereins; 

• Abschluss von Kooperationen mit Vereinen und Verbänden, sowie die Ein-

setzung eines Gremiums für die Kooperationspartner von ÖGNI; 

• Erlass einer Geschäftsordnung (für Präsidium und Ausschüsse) zur Rege-

lung vereinsinterner Angelegenheiten; 

• Erlass einer Gebührenordnung; 

• Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins. 

(2) Die Mitglieder des Präsidiums werden von der Generalversammlung für die Dauer 

von fünf Jahren gewählt.  

(3) Die Funktion eines Präsidiumsmitgliedes endet durch  

• den Ablauf der Funktionsperiode gemäß Abs. (2), 

• durch Rücktritt,  

• durch Enthebung durch die Generalversammlung,  

• durch die Beendigung der Vereinsmitgliedschaft oder 

• durch Tod. 

(4) Das Präsidium wird vom Präsidenten/von der Präsidentin im Verhinderungsfall 

vom Vize-Präsidenten/von der Vize-Präsidentin schriftlich oder mündlich einberu-

fen und ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

(5) Das Präsidium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten/der Präsidentin den Ausschlag. 

(6) Die Mitglieder des Präsidiums können ihren Rücktritt gegenüber der Generalver-

sammlung erklären. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl eines Nachfolgers wirk-

sam. 
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§ 12 Rechnungsprüfer 

(1) Von der Generalversammlung werden zwei Rechnungsprüfer/Rechnungsprüfe-

rinnen auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Eine einmalige Wiederwahl ist mög-

lich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalver-

sammlung – angehören.  

(2) Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Geschäftskontrolle, sowie die Prü-

fung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 

Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Die Ge-

schäftsstelle hat im Auftrag des Präsidiums den Rechnungsprüfern die erforderli-

chen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer ha-

ben dem Präsidium über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. 

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und dem Verein bedürfen der Ge-

nehmigung durch das Präsidium. 

§ 13 Fachausschuss 

(1) Der Fachausschuss (FA) ist für die Verabschiedung von Unterlagen, wie Leitfä-

den oder Kodizes, bzw. von Zertifizierungssystemen für Gebäude, Personen  

oder Unternehmen zuständig. 

(2) Der FA berät das Präsidium in Angelegenheiten der System-entwicklung und -

anwendung sowie der Inhalte für die Immobilienwirtschaft. 

(3) Der FA besteht aus mindestens fünf natürlichen Personen, die von der General-

versammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt werden. Die Arbeit im FA ist 

ehrenamtlich. 

(4) Der FA wählt einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende aus seinen Reihen und tagt 

mindestens einmal im Jahr. Der FA fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-

heit. Die Generalversammlung oder in Notsituationen das Präsidium kann jeder-

zeit den gesamten FA oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Erfolgt eine der-

artige Enthebung auf Beschluss des Präsidiums, so ist dieser der folgenden Ge-

neralversammlung zur Bestätigung vorzulegen. 

(5) Die Mitglieder des Fachausschusses können ihren Rücktritt gegenüber dem Prä-

sidium oder auch gegenüber der Generalversammlung erklären. Der Rücktritt 

wird sofort wirksam. Wenn durch einen Rücktritt die Mitgliederzahl unter fünf fällt, 

kann das Präsidium einen Experten als Mitglied des Fachausschusses bis zur 

nächsten ordentlichen Generalversammlung ernennen. 
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(6) Rechtsgeschäfte zwischen Mitgliedern des Fachausschusses und dem Verein 

bedürfen der Genehmigung durch das Präsidium. 

§ 14 Zertifizierungsausschuss 

(1) Der Zertifizierungsausschuss (ZA) ist zuständig für: 

a. die Beratung der ÖGNI GmbH bei Fragen der Zertifizierung von Gebäu-

den, Unternehmen bzw. Personen; 

b. die Unterstützung bei der Qualitätssicherung der von der ÖGNI GmbH 

durchgeführten Zertifizierungen; 

c. die Organisation der Durchführung der Konformitätsprüfungen. 

(2) Der ZA berät das Präsidium bei allen zertifizierungsrelevanten Angelegenheiten 

und berät bei Beschwerden oder Einsprüche im Rahmen der Zertifizierung. 

(3) Der ZA besteht aus mindestens fünf natürlichen Personen und wird von der Ge-

neralversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Arbeit im ZA ist 

ehrenamtlich. 

(4) Der ZA wählt einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende aus seinen Reihen und tagt 

mindestens einmal im Jahr. Der ZA fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-

heit. 

(5) Die Generalversammlung oder in Notsituationen das Präsidium kann jederzeit 

den gesamten ZA oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Erfolgt eine derartige 

Enthebung auf Beschluss des Präsidiums, so ist dieser der folgenden General-

versammlung zur Bestätigung vorzulegen. 

(6) Die Mitglieder des Zertifizierungsausschusses können ihren Rücktritt gegenüber 

dem Präsidium oder auch gegenüber der Generalversammlung erklären. Der 

Rücktritt wird sofort wirksam. Wenn durch einen Rücktritt die Mitgliederzahl unter 

fünf fällt, kann das Präsidium einen Experten als Mitglied des Fachausschusses 

bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung ernennen. 

(7) Rechtsgeschäfte zwischen Mitgliedern des Zertifizierungsausschusses und dem 

Verein bedürfen der Genehmigung durch das Präsidium. 

§ 15 Ausbildungsausschuss 

(1) Der Ausbildungsausschuss (AA) ist zuständig für: 

a. die Beratung der ÖGNI GmbH bei Fragen von Ausbildungsprogrammen 

(Zulassungskriterien, Zulassung sowie Prüfungsordnung); 
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b. die Unterstützung bei der Qualitätssicherung der durchgeführten Ausbil-

dung, welche die ÖGNI GmbH durchführt; 

c. die Durchführung der Auditoren Ausbildung und die Abnahme der Prüfun-

gen für zukünftige Auditoren. 

(2) Der AA berät das Präsidium bei allen ausbildungsrelevanten Angelegenheiten 

und ist Ansprechpartner für Beschwerden, Einsprüche oder Rückfragen bei der 

Zulassung zum Auditor. 

(3) Der AA besteht aus mindestens fünf natürlichen Personen und wird von der Ge-

neralversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Arbeit im AA ist 

ehrenamtlich. 

(4) Der AA wählt einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende aus seinen Reihen und tagt 

mindestens einmal im Jahr. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

(5) Die Generalversammlung oder in Notsituationen das Präsidium kann jederzeit 

den gesamten AA oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Erfolgt eine derar-

tige Enthebung auf Beschluss des Präsidiums, so ist dieser der folgenden Gene-

ralversammlung zur Bestätigung vorzulegen. 

(6) Die Mitglieder des Ausbildungsausschusses können ihren Rücktritt gegenüber 

dem Präsidium oder auch gegenüber der Generalversammlung erklären. Der 

Rücktritt wird sofort wirksam. Wenn durch einen Rücktritt die Mitgliederzahl unter 

fünf fällt, kann das Präsidium einen Experten/eine Expertin als Mitglied des Aus-

bildungsausschusses bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung ernen-

nen. 

(7) Rechtsgeschäfte zwischen Mitgliedern des Ausbildungsausschusses und dem 

Verein bedürfen der Genehmigung durch das Präsidium. 

§ 16 Botschafter 

(1) Die Botschafter der ÖGNI sollen bei der inhaltlichen Arbeit des Vereins mitwirken, 

den Verein in der Öffentlichkeit repräsentieren und das Präsidium in seiner Tä-

tigkeit beraten. 

(2) Das Präsidium ernennt beliebig viele ÖGNI Botschafter. Darüber hinaus kann 

das Präsidium Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten um den Verein zum 

„Ehrenbotschafter auf Lebenszeit“ ernennen. Die Arbeit als ÖGNI Botschafter ist 

ehrenamtlich. 

(3) Zumindest einmal im Jahr hat eine Botschafterkonferenz stattzufinden, in der 

strategische Fragen der Tätigkeitsfelder der ÖGNI diskutiert werden sollen. 
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(4) ÖGNI Botschafter können ihren Rücktritt gegenüber dem Präsidium erklären. Der 

Rücktritt wird sofort wirksam. Das Präsidium kann jederzeit Botschafter abberu-

fen; davon ausgenommen sind „Ehrenbotschafter auf Lebenszeit“. 

(5) Rechtsgeschäfte zwischen ÖGNI Botschaftern und dem Verein bedürfen der Ge-

nehmigung durch das Präsidium. 

§ 17 Expertenkreise und Arbeitsgruppen 

(1) Expertenkreise sind permanente Einrichtungen der ÖGNI und befassen sich in 

Summe mit allen relevanten Themen des Vereinszweckes. Arbeitsgruppen sind 

temporäre Einrichtungen und werden speziell für eine Zielsetzung hin ins Leben 

gerufen. 

(2) Die Expertenkreise und Arbeitsgruppen erarbeiten Inhalte, welche die Branche 

als Standard bzw. Arbeitshilfen nutzen kann, und beraten die Geschäftsführung 

und das Präsidium bei allen Angelegenheiten, welche in ihre Kompetenz fallen.  

(3) Das Mitglied eines Expertenkreises kann seinen Rücktritt gegenüber dem Präsi-

dium erklären. Der Rücktritt wird sofort wirksam. Das Präsidium kann jederzeit 

Mitglieder abberufen. 

(4) Arbeitsgruppen werden von der Geschäftsstelle im Namen des Präsidiums ein-

berufen und nach Erreichen der festgelegten Ziele aufgelöst. 

(5) Die Durchführung der jeweiligen Sitzungen wird von der Geschäftsstelle koordi-

niert. 

§ 18 Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle wird von der ÖGNI GmbH (FN 400884k) wahrgenommen.  

§ 19 Schiedsgericht 

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten 

ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Ausgenommen davon sind Strei-

tigkeiten in Bezug auf offene Mitgliedsbeiträge, die von der Geschäftsstelle im 

Rahmen eines geschäftsüblichen Mahnverfahrens auch über ordentliche Ge-

richte gelöst werden können. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des 

VereinsG 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Mitgliedern zusammen. Es 

wird so gebildet, dass ein Streitteil dem Präsidium ein Mitglied als Schiedsrichter 

schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch das Präsidium binnen sieben 
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Tagen, macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied 

des Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch das Präsidium inner-

halb von sieben Tagen, wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen 

weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden des 

Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen 

das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Aus-

nahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der 

Streitigkeit ist. 

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Ge-

hörs bei Anwesenheit all seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es ent-

scheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind ver-

einsintern endgültig. 

§ 20 Gebarensprüfer 

(1) Zur Kontrolle der ordnungsgemäßen Gestion von ÖGNI GmbH und Geschäfts-

stelle ernennt das Präsidium eine Persönlichkeit aus den Reihen der Mitglieder 

zum Gebarensprüfer/zur Gebarensprüferin. Die Geschäftsführung der Geschäfts-

stelle hat die Buchhaltungsunterlagen von GmbH und Verein regelmäßig unter-

jährig vorzulegen um dem Gebarensprüfer/der Gebarensprüferin die Möglichkeit 

zu geben, die ordnungsgemäße Gestion zu überprüfen. 

§ 21 Freiwillige Auflösung des Vereins 

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und 

nur mit zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – 

über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu 

berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der 

Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen 

soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche 

oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe. 

 
  


